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574. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Europäischen Abkommens über die
Regelung des Personenverkehrs zwischen den

Mitgliedstaaten des Europarates

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Frankreich mit Note vom 15. Septem-
ber 1986 die Anwendung des Europäischen
Abkommens über die Regelung des Personenver-
kehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europara-
tes (BGBl. Nr. 175/1958, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 354/1984) mit Wirk-
samkeit vom 15. September 1986 ausgesetzt.

Vranitzky

5 7 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens über das auf die
Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende

Recht

Nach Mitteilungen des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Niederlande hat

Australien am 22. September 1986 seine Beitrittsur-
kunde zum Übereinkommen über das auf die Form
letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht
(BGBl. Nr. 295/1963, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 306/1985) hinterlegt.
Gemäß Art. 17 des Übereinkommens hat Australien
den Geltungsbereich auf die australischen Staaten
und Festlandgebiete sowie die Gebiete der Koral-
lenmeerinseln, Heard- und McDonaldinseln und
das australische Antarktis-Territorium ausgedehnt.

Die Niederlande haben am .1. Jänner 1986 den
Geltungsbereich des Übereinkommens auf Aruba
ausgedehnt.

Vranitzky

576. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Wiener Übereinkommens über diplo-

matische Beziehungen

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben nachstehende Staaten
ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Wiener Übereinkommen über diplomatische Bezie-
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hungen (BGBl. Nr. 66/1966, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 159/1986) hinter-
legt:

Staaten
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunde

Jemen 10. April 1986
Katar 6. Juni 1986
Thailand 23. Jänner 1985

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hin-
terlegung ihrer Beitrittsurkunde folgende Vorbe-
halte erklärt:

JEMEN:

1. Die Arabische Republik Jemen hat das Recht,
von diplomatischen Vertretern oder diplomatischen
Missionen eingeführte Lebensmittel zu prüfen, um
festzustellen, ob sie in Menge und Art mit jener
Liste übereinstimmen, die den Zollbehörden und
der Protokollabteilung des Außenministeriums
zwecks Erlangung der Genehmigung zur zollfreien
Einfuhr gemäß Art. 36 des Übereinkommens vor-
gelegt wurde.

2. Wenn ernsthafte und begründete Annahme
vorliegt, daß das Kuriergepäck Waren oder Gegen-
stände enthält, die nicht in Art. 27 Abs. 4 des Über-
einkommens angeführt sind, behält sich die Arabi-
sche Republik Jemen das Recht vor, eine Öffnung
des Gepäckstückes in Anwesenheit eines Vertreters
der betreffenden Botschaft zu verlangen. Falls die
Botschaft es ablehnt, diesem Ersuchen nachzukom-
men, wird das Gepäckstück an seinen Herkunftsort
zurückgeschickt.

3. Vorbehalt betreffend die in Art. 37 Abs. 2 des
Übereinkommens vorgesehenen Privilegien und
Immunitäten in Bezug auf die Mitglieder des Ver-
waltungs- und technischen Personals der Mission:
die Arabische Republik Jemen wird die Bestimmun-
gen dieses Absatzes nur auf der Grundlage der
Gegenseitigkeit anwenden.

KATAR:

I. Zu Art. 27 Abs. 3:

Die Regierung von Katar behält sich das Recht
vor, das Kuriergepäck in den nachstehenden zwei
Fällen zu öffnen:

1. bei in flagranti festgestelltem Mißbrauch des
Kuriergepäcks für ungesetzliche, den Zwecken der
diesbezüglichen Bestimmungen über die Immunität
widersprechenden Absichten, indem diesem andere
als in Abs. 4 des genannten Artikels angeführte
diplomatische • Schriftstücke und für den dienstli-
chen Gebrauch bestimmte Gegenstände beige-
schlossen werden, was den Bestimmungen des
Übereinkommens und dem internationalen Recht
und Gewohnheit widerspricht.

In einem solchen Fall werden sowohl das Außen-
ministerium als auch die betreffende Mission

benachrichtigt. Das Gepäckstück wird nicht geöff-
net, außer mit Zustimmung des Außenministeriums.
Die Schmuggelware wird in Beisein eines Vertre-
ters des Ministeriums und der Mission beschlag-
nahmt.

2. Bei begründeten Hinweisen oder Verdacht,
daß die genannten Verletzungen verübt worden
sind.

In einem solchen Fall wird das Gepäckstück
nicht geöffnet, außer mit Zustimmung des Außen-
ministeriums und in Beisein eines Mitglieds der
betreffenden Mission. Falls die Erlaubnis zum Öff-
nen des Gepäckstückes verweigert wird, wird es an
den Herkunftsort zurückgeschickt.

II. zu Art. 57 Abs. 2:

Der Staat Katar erachtet sich nicht an Art. 37
Abs. 2 gebunden.

Vranitzky

577. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens zur Befreiung aus-
ländischer öffentlicher Urkunden von der

Beglaubigung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswär-
tige Angelegenheiten der Niederlande haben nach-
stehende Staaten die Liste ihrer Behörden, die zur
Ausstellung der Apostille nach Art. 3 des Überein-
kommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher
Urkunden von der Beglaubigung (BGBl.
Nr. 27/1968, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reiches BGBl. Nr. 400/1986) zuständig sind, wie
folgt geändert:

Vranitzky
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578. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Vertrages über das Verbot der
Anbringung von Kernwaffen und anderen
Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresbo-

den und im Meeresuntergrund

Nach Mitteilungen der Regierungen der Verei-
nigten Staaten, des Vereinigten Königreiches und
der Sowjetunion haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Vertrag über das Verbot der Anbringung von
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaf-
fen auf dem Meeresboden und im Meeresunter-
grund (BGBl. Nr. 370/1972, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 280/1976) hinter-
legt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunde:

Argentinien 21. März 1983
Äthiopien 12. Juli 1977
Benin 2. Juli 1986
Griechenland 28. Mai 1985
Jamaika 30. Juli 1986
Demokratischer Jemen 1. Juni 1979
Kap Verde 24. Oktober 1979
Kongo 23. Oktober 1978
Luxemburg 11. November 1982
Mexiko 23. März 1984
Papua-Neuguinea 27. Oktober 1980
Salomon-Inseln 17. Juni 1981
Sao Tomé und Principe 24. August 1979
Schweiz 4. Mai 1976
Seychellen 12. März 1985
Singapur 10. September 1976
Vietnam 20. Juni 1980

Vranitzky

579. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens über den interna-

tionalen Eisenbahnverkehr (COTIF)

Nach Mitteilungen der Schweizerischen Regie-
rung haben folgende weitere Staaten ihre Ratifika-
tionsurkunden zum Übereinkommen über den
internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) (BGBl.
Nr. 225/1985, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 173/1986) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Irland 9. September 1986
Portugal 7. Juli 1986
Syrien 11. Oktober 1985

Portugal hat anläßlich der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde folgende Vorbehalte erklärt:

„1. In Übereinstimmung mit Art. 12 Abs. 3 des
Übereinkommens über den internationalen Eisen-

bahnverkehr (COTIF) wird ausgeschlossen, Strei-
tigkeiten bei der Anwendung der Einheitlichen
Rechtsvorschriften CIV und der Einheitlichen
Rechtsvorschriften CIM gemäß Abs. 2 desselben
Artikels einem Schiedsgericht zu unterbreiten.

2. In Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1 der Ein-
heitlichen Rechtsvorschriften des CIV, wird die
Gesamtheit der Bestimmungen dieser Rechtsvor-
schriften über die Haftung der Eisenbahn bei
Tötung oder Verletzung von Reisenden nicht auf
Unfälle angewendet, die sich auf portugiesischem
Gebiet ereignen, wenn die betroffenen Personen
portugiesische Staatsangehörige oder Ausländer
mit ständigem Wohnsitz in Portugal sind."

Vranitzky

580. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
21. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich der Genfer Abkommen zum Schutze der

Opfer des Krieges

Nach Mitteilungen des Schweizerischen Bundes-
rates haben folgende weitere Staaten ihre Beitritts-
urkunde bzw. Kontinuitätserklärung zu den Genfer
Abkommen zum Schutze der Opfer des Krieges
(BGBl. Nr. 155/1953, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 224/1986) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der

Beitrittsurkunde bzw.
Kontinuitätserklärung:

Äquatorialguinea 24. Juli 1986
St. Christoph und Nevis 14. Feber 1986

Vranitzky

581 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
21. Oktober 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Zusatzprotokolls zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 über den
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll I) und des Zusatzproto-
kolls zu den Genfer Abkommen vom
12. August 1949 über den Schutz der Opfer
nicht internationaler bewaffneter Konflikte

(Protokoll II)

Nach Mitteilungen des Schweizerischen Bundes-
rates haben folgenden weitere Staaten ihre Ratifi-
kations- bzw. Beitrittsurkunden zum Zusatzproto-
koll zu den Genfer Abkommen vom 12. August
1949 über den Schutz der Opfer internationaler
bewaffneter Konflikte (Protokoll I) und zum
Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom
12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht
internationaler bewaffneter Konflikte (Proto-
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koll II) (BGBl. Nr. 527/1982, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 246/1986) hinter-
legt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der
Ratifikations- bzw.
Beitrittsurkunden:

Äquatorialguinea 24. Juli 1986
Belgien 20. Mai 1986
Benin 28. Mai 1986
Italien 27. Feber 1986
Jamaika 29. Juli 1986
St. Christoph und Nevis 14. Feber 1986

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations-
urkunde haben nachstehende Staaten Erklärungen
zum Protokoll I abgegeben:

Belgien:

1. Die belgische Regierung legt im Hinblick auf
die Vorbereitungsarbeiten für die hiemit ratifizierte
völkerrechtliche Vereinbarung darauf Wert, zu
betonen, daß das Protokoll in der Absicht verein-
bart wurde, den durch die humanitären Rechtsbe-
stimmungen gewährten Schutz ausschließlich bei
Verwendung konventioneller Waffen zu erweitern,
unbeschadet der völkerrechtlichen Bestimmungen
über die Verwendung anderer Arten von Waffen.

2. Die belgische Regierung hat in Anbetracht des
Artikels 43 Absatz 3 (Streitkräfte) und der Sonder-
stellung der belgischen Gendarmerie beschlossen,
den Hohen Vertragsparteien die nachfolgenden
Informationen über die Aufgaben, die der belgi-
schen Gendarmerie in Zeiten bewaffneter Konflikte
zukommen, zu übermitteln. Sie ist der Auffassung,
daß diese Mitteilung, was die Gendarmerie betrifft,
den Erfordernissen von Artikel 43 hinreichend ent-
spricht.

a) Die belgische Gendarmerie, die zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung und zum Vollzug der
Gesetze eingesetzt worden ist, ist eine öffent-
liche Truppe, die laut nationaler Gesetzge-
bung zu den Streitkräften gehört und somit
dem Begriff der „Streitkräfte einer am Kon-
flikt beteiligten Partei" im Sinne des Arti-
kels 43 des Protokolls I entspricht. Folglich
besitzen die Angehörigen der Gendarmerie in
Zeiten eines internationalen bewaffneten
Konfliktes den Status von „Kombattanten"
im Sinne dieses Protokolls.

b) In Ergänzung zur vorliegenden Mitteilung
möchte die belgische Regierung die Aufga-
ben klarstellen, die der Gendarmerie in
Kriegszeiten von Gesetzes wegen zukom-
men. Diese Aufgaben sind im „Gendarmerie-
gesetz" vom 2. Dezember 1957 (kundge-
macht am 12. Dezember 1957 im belgischen
Staatsanzeiger) angeführt.

Teil VI dieses Gesetzes enthält in seinen Arti-
keln 63, 64, 66 und 67, die der Gendarmerie in

Kriegszeiten zukommenden besonderen Aufgaben,
die zu den von ihr in Friedenszeiten zu erfüllenden
Aufgaben hinzutreten und folgende sind:

„63. Die Gendarmerie beteiligt sich an der inne-
ren Landesverteidigung in dem vom Minister für
nationale Verteidigung, vom Minister für Justiz
und vom Minister für Inneres gemeinsam festgeleg-
ten Ausmaß.

Die Territorialeinheiten dürfen ausschließlich
mit Erkundungs- und Alarmaufgaben beauftragt
werden.

Die mobilen Einheiten können zur Unterstüt-
zung von Einheiten der anderen Streitkräfte einge-
setzt werden.

64. Für die Dauer des Kriegszustandes stellt die
Gendarmerie als „prévôtes" (Feldgendarmerieein-
heiten) bezeichnete Abteilungen, die mit der Auf-
rechterhaltung der Ordnung und Polizeifunktionen
für die anderen Streitkräfte beauftragt sind.

Jede Feldgendarmerieeinheit untersteht dem
Kommando eines „prévôt" (Feldgendarmeriekom-
mandant), der Gendarmerieoffizier ist.

66. Für die Dauer des Kriegszustandes hält die
Gendarmerie ständigen Kontakt mit den Militärau-
ditoren.

Sie berichtet über Ereignisse, die für die Sicher-
heit und die öffentliche Ordnung von Belang sind.

67. Für die Dauer des Kriegszustandes kann die
Gendarmerie von den Militärauditoren mit der
Überbringung von Vorladungen an Parteien oder
Zeugen beauftragt werden."

c) Die belgische Regierung legt Wert darauf,
hervorzuheben, daß die Gendarmerie selbst
in Kriegszeiten als vorrangige Verpflichtung
die ihr durch Artikel 1 des „Gendarmeriege-
setzes" übertragene allgemeine Aufgabe bei-
behält.

Demgemäß sieht auch die königliche Verord-
nung vom 14. März 1963 „über die Organisation
der allgemeinen Aufgaben der Gendarmerie"
(kundgemacht im belgischen Staatsanzeiger vom
29. März 1963) in Artikel 17 vor:

„In Kriegszeiten:
a) behält die Gendarmerie ihre normale Auf-

gabe, nämlich die Aufrechterhaltung der
Ordnung und den Vollzug der Gesetze, bei;

b) bleiben, unbeschadet des Artikels 63 des Gen-
darmeriegesetzes und der Bestimmungen, die
sich aus dessen Durchführung ergeben, alle
Gendarmerietruppen, und zwar sowohl die
mobilen als auch die territorialen, dem Kom-
mandanten der Gendarmerie unterstellt. Die-
ser setzt sie ein und disloziert sie nach den
Erfordernissen der Aufrechterhaltung der
Ordnung und der Justiz. Ebenso geht jedes
untergeordnete Organ im Rahmen der ihm
zugewiesenen Kompetenzen vor."
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3. Hinsichtlich der Artikel 41, 57 und 58 ist die
belgische Regierung der Auffassung, daß der in
Artikel 41 erneut verwendete Ausdruck „précau-
tions utiles" im Hinblick auf die Vorbereitungsar-
beiten im Sinne der in den Artikeln 57 und 58
erwähnten „précautions pratiquement possibles"
auszulegen, dh. jene, die auf Grund der jeweiligen
Umstände getroffen werden können und Erwägun-
gen militärischer ebenso wie humanitärer Art bein-
halten.

4. In bezug auf Artikel 44 erklärt die belgische
Regierung, daß die in Absatz 3 beschriebenen
Situationen in bewaffneten Konflikten nur in
besetztem Gebiet oder in den unter Artikel 1
Absatz 4 des Protokolls fallenden bewaffneten
Konflikten auftreten können. Ferner legt die bel-
gische Regierung den in Absatz 3 lit. b dieses Arti-
kels verwendeten Ausdruck „déploiement" („Auf-
marsch") dahingehend aus, daß er jede Bewegung,
ob individuell oder kollektiv, zu einem Ort, von
dem aus ein Angriff stattfinden soll, umfaßt.

5. Hinsichtlich der Artikel 51 und 57 legt die bel-
gische Regierung den dort erwähnten militärischen
Vorteil als den von einem Angriff in seiner Gesamt-
heit erwarteten aus.

6. Im Zusammenhang mit Teil IV Abschnitt I des
Protokolls legt die belgische Regierung darauf
Wert, hervorzuheben, daß in jedem Falle, in dem
ein militärischer Befehlshaber eine Entscheidung zu
treffen hat, die für den Schutz von Zivilpersonen
oder zivilen oder diesen gleichgestellten Objekten
von Belang ist, diese Entscheidung nur auf Grund
der sachdienlichen Informationen getroffen werden
kann, die zum gegebenen Zeitpunkt verfügbar
waren und die es ihm praktisch möglich war, zu
diesem Zweck einzuholen.

7. In bezug auf Artikel 96 Absatz 3 erklärt die
belgische Regierung, daß eine Erklärung mit den in
Artikel 96 Absatz 3 beschriebenen Wirkungen nur
ein Organ abgeben kann, das jedenfalls:

a) von der entsprechenden regionalen zwischen-
staatlichen Organisation anerkannt wird und

b) tatsächlich ein Volk vertritt, das in einen
bewaffneten Konflikt verwickelt ist, dessen
Merkmale der in Artikel 1 Absatz 4 gegebe-
nen Definition und der zum Zeitpunkt der
Annahme des Protokolls getroffenen Ausle-
gung der Ausübung des Rechtes auf Selbstbe-
stimmung genau und sinngemäß entsprechen.

Italien:

Die Regierung von Italien geht davon aus, daß
die durch das Zusatzprotokoll I eingeführten
Bestimmungen über die Verwendung von Waffen
ausschließlich für konventionelle Waffen gelten
sollen. Sie präjudizieren keine andere, für andere
Arten von Waffen geltende völkerrechtliche Be-
stimmung.

Die italienische Regierung geht in bezug auf die
Artikel 41, 56, 57, 58, 78 und 86 davon aus, daß der
Ausdruck „feasible" als, unter Berücksichtigung
aller jeweils herrschenden Umstände, einschließlich
humanitärer und militärischer Erwägungen, durch-
führbar oder praktisch möglich zu verstehen ist.

Die im zweiten Satz des Absatzes 3 von Arti-
kel 44 beschriebene Situation kann nur in besetz-
tem Gebiet bestehen.

Der Ausdruck „deployment" („Aufmarsch") in
Absatz 3 lit. b bedeutet jede Bewegung zu einem
Ort, von dem aus ein Angriff erfolgen soll.

In bezug auf die Artikel 51 bis einschließlich 58
geht die italienische Regierung davon aus, daß mili-
tärische Befehlshaber und sonstige für die Planung
von, den Entschluß zu und die Durchführung von
Angriffen Verantwortliche ihre Entscheidungen auf
Grund ihrer Beurteilung der jeweils verfügbaren
Informationen aus allen Informationsquellen zu
treffen haben.

In bezug auf Artikel 51 Absatz 5 lit. b und Arti-
kel 57 Absatz 2 lit. a Ziffer iii geht die italienische
Regierung davon aus, daß der von einem Angriff
erwartete militärische Vorteil den Vorteil bedeuten
soll, der von einem Angriff in seiner Gesamtheit
und nicht nur von isolierten oder besonderen Tei-
len des Angriffs erwartet wird.

Ein spezifisches Gebiet kann ein „militärisches
Ziel" sein, wenn auf Grund seiner Lage oder aus
sonstigen in Artikel 52 angeführten Gründen seine
gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme
oder Neutralisierung unter den zu dem betreffen-
den Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeu-
tigen militärischen Vorteil darstellen.

Der erste Satz des Absatzes 2 des genannten
Artikels untersagt nur Angriffe, die gegen nicht
militärische Ziele gerichtet sind. Dieser Satz geht
nicht auf die Frage der durch Angriffe auf militä-
rische Ziele an nicht militärischen Objekten verur-
sachten Schäden ein.

Falls und solange die durch Artikel 53 geschütz-
ten Objekte unrechtmäßig für militärische Zwecke
verwendet werden, verlieren sie dadurch diesen
Schutz.

Die Regierung von Italien erklärt, daß sie gegen-
über jeder anderen Hohen Vertragspartei, welche
dieselbe Verpflichtung übernimmt, die Zuständig-
keit der Kommission zur Untersuchung der
Behauptungen einer solchen anderen Partei, das
Opfer von Verstößen zu sein oder auf eine sonstige
Weise in der Folge von Verstößen gegen die
Abkommen oder das Protokoll seitens Italiens
Schaden erlitten zu haben, wie in Artikel 90 vorge-
sehen, von Rechts wegen und ohne besondere
Übereinkunft anerkennt.

Italien wird auf schwerwiegende und systemati-
sche Verstöße seitens eines Feindes gegen die durch
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das Zusatzprotokoll I und insbesondere durch des-
sen Artikel 51 und 52 auferlegten Verpflichtungen
mit allen völkerrechtlich zulässigen Mitteln reagie-
ren, um jedweden weiteren Verstoß zu verhindern.

Vranitzky

582. Änderung der Vereinbarung über die
Errichtung vorgeschobener österreichischer
Grenzdienststellen für den Schiffsverkehr in
Passau-Donaulände und in Obernzeil (Donau)

AUSWÄRTIGES AMT
510-511.13/3 OST

V e r b a l n o t e

Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Österreichi-
schen Botschaft mitzuteilen, daß die für die Grenz-
abfertigung zuständigen obersten Bundesbehörden
der Bundesrepublik Deutschland in Ausführung
von Artikel 1 Absatz 3 des Abkommens vom
14. September 1955 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich über
Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisen-
bahn-, Straßen- und Schiffsverkehr *) in der Fas-
sung der Änderungsabkommen vom 21. Januar
1975 **) und 16. September 1977 ***) für die Ver-
einbarung vom 25. Februar 1977 über die Errich-
tung vorgeschobener österreichischer Grenzdienst-
stellen für den Schiffsverkehr in Passau-Donau-
lände und in Obernzeil (Donau)****) folgende
Änderung vorschlagen:

Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

Der örtliche Bereich im Sinne des Artikels 4
Absatz 6 des Abkommens vom 14. September 1955
in der Fassung der Änderungsabkommen von 1975
und 1977 umfaßt

1. für die Grenzdienststellen in Passau-Donau-
lände
a) die von den Bediensteten beider Staaten

gemeinsam benützten Flächen, Anlagen und
Räume, und zwar
— die Uferstreifen

am rechten Donauufer von Stromkilome-
ter 2225,340 bis 2225,810 zwischen der
Donau und der rechten Begrenzung des
Uferwegs einschließlich der Vorrichtun-
gen zum Anlegen der Schiffe,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 240/1957
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 331/1979

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 332/1979
****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 168/1977

am rechten Donauufer von Stromkilome-
ter 2226,000 bis 2227,030 in einer Breite
von 4 Metern einschließlich der Vorrich-
tungen zum Anlegen der Schiffe
und
am linken Donauufer von Stromkilome-
ter 2228,820 bis 2229,240 zwischen der
Donau und der Staatsstraße 2125;

— den Bereich der beiden Kachletschleusen
von Stromkilometer 2230,470 bis
2230,750;

— den Amtsplatz am rechten Donauufer
von Stromkilometer 2233,360 bis
2233,585 in Passau-Schalding;

— im Gebäude Passau, Im Ort 14 a, den
Abfertigungsraum im Erdgeschoß, die
sanitären Anlagen und alle Verbindungs-
wege;

— im Gebäude Passau, Roßtränke 8, die
Verbindungswege;

— im Dienstgebäude der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung in Maierhof,
Schleusenweg 6, den Raum in der Nord-
ostecke des Obergeschosses, die sanitären
Anlagen, die Verbindungswege in diesem
Gebäude sowie zwischen ihm und den
Kachletschleusen;

b) die den österreichischen Bediensteten zur
alleinigen Benützung überlassenen Räume,
und zwar
— im Gebäude Passau, Im Ort 14 a, den im

ersten Obergeschoß an der Nordostecke
gelegenen Raum;

— im Gebäude Passau, Roßtränke 8, die im
Mitteltrakt, zweites Obergeschoß, gele-
genen vier Räume einschließlich des Zwi-
schenflurs und der sanitären Anlagen;

2. für die Grenzdienststellen in Obernzeil (Donau)
die von den Bediensteten beider Staaten gemein-
sam benützten Flächen, Anlagen und Räume,
und zwar
— den Uferstreifen am linken Donauufer von

Stromkilometer 2209,777 bis 2210,040 zwi-
schen der Donau und der Straße;

— das Zollamtsgebäude;
— den Abfertigungskiosk an der Schiffsanlege-

stelle;

3. die Donau von Stromkilometer 2201,770 bis
2233,585, soweit sie deutsches Hoheitsgebiet
ist."

Das Auswärtige Amt beehrt sich vorzuschlagen,
daß durch den Austausch dieser Verbalnote und
der Antwortnote der Österreichischen Botschaft
die vorstehende Regelung eine Vereinbarung im
Sinne des Artikels 1 Absatz 3 des Abkommens vom
14. September 1955 in der Fassung der Änderungs-
abkommen von 1975 und 1977 bildet, die am
1. November 1986 in Kraft tritt und gleichzeitig
mit der Vereinbarung vom 25. Februar 1977 außer
Kraft tritt.
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Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die
Österreichische Botschaft erneut seiner ausgezeich-
neten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 16. September 1986

(L. S.)
An die
Österreichische
Botschaft

Österreichische Botschaft
Zl. 112.05/228-A/86

V e r b a l n o t e

Die Österreichische Botschaft beehrt sich, dem
Auswärtigen Amt den Empfang seiner Verbalnote
vom 16. September 1986 - 510-511.13/3 OST -
zu bestätigen, deren Text wie folgt lautet:

„Das Auswärtige Amt beehrt sich, . . . (es folgt
der weitere Text der Eröffnungsnote) . . . seiner
ausgezeichneten Hochachtung zu versichern."

Die Botschaft beehrt sich, dem Auswärtigen Amt
mitzuteilen, daß die Österreichische Bundesregie-
rung damit einverstanden ist, daß die vorgeschla-
gene Regelung durch den Austausch der Verbal-
note des Auswärtigen Amtes und dieser Antwort-
note eine Vereinbarung im Sinne des Artikels 1
Absatz 3 des Abkommens vom 14. September 1955
in der Fassung der Änderungsabkommen von 1975
und 1977 bildet, die am 1. November 1986 in Kraft
tritt und gleichzeitig mit der Vereinbarung vom
25. Februar 1977 außer Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt gerne
auch diesen Anlaß, dem Auswärtigen Amt den Aus-
druck ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu
erneuern.

Bonn, den 16. September 1986

(L. S.)
An das
Auswärtige Amt

Vranitzky
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